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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §166;

BAO §177;

BAO §184 Abs1;

1. BAO § 166 heute

2. BAO § 166 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 177 heute

2. BAO § 177 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Aufteilung des Gesamtkaufpreises auf Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits ist stets dann zu

schätzen, wenn sie nicht unter Anlegung streng objektiver Maßstäbe vorgenommen worden ist. Davon wird in der

Regel nur dann gesprochen werden können, wenn die Stichhaltigkeit der im Kaufvertrag angeführten Kaufpreisanteile

durch geeignete Unterlagen, beispielsweise durch das Gutachten eines Sachverständigen, nachgewiesen werden kann.

Selbst in einem solchen Fall wäre die Abgabenbehörde verp?ichtet, das Sachverständigengutachten wie jedes andere

Beweismittel nach den Vorschriften der §§ 166 @ BAO auf seine Beweiskraft hin zu untersuchen, weil unter den

Wertansätzen für Grund und Boden und Gebäude keine beliebigen, vom Abgabep?ichtigen oder seinem

Vertragspartner willkürlich beigemessenen Größen, sondern von der subjektiven Einschätzung des Käufers und des

Verkäufers losgelöste und weitestgehend objektiv ermittelte Werte zu verstehen sind. Es liegt auf der Hand, dass jede

andere Au@assung dazu führen würde, der Entstehung abgabenrechtlich bedenklicher Ergebnisse den Boden zu

bereiten, wobei es keinen Unterschied macht, ob ein solches Ergebnis durch unbeabsichtigte Fehleinschätzung oder

bewussten Missbrauch zustande kommt (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 14. Jänner 1986, 84/14/0019).Die Aufteilung

des Gesamtkaufpreises auf Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits ist stets dann zu schätzen, wenn

sie nicht unter Anlegung streng objektiver Maßstäbe vorgenommen worden ist. Davon wird in der Regel nur dann

gesprochen werden können, wenn die Stichhaltigkeit der im Kaufvertrag angeführten Kaufpreisanteile durch geeignete

Unterlagen, beispielsweise durch das Gutachten eines Sachverständigen, nachgewiesen werden kann. Selbst in einem

solchen Fall wäre die Abgabenbehörde verp?ichtet, das Sachverständigengutachten wie jedes andere Beweismittel

nach den Vorschriften der Paragraphen 166, @ BAO auf seine Beweiskraft hin zu untersuchen, weil unter den

Wertansätzen für Grund und Boden und Gebäude keine beliebigen, vom Abgabep?ichtigen oder seinem

Vertragspartner willkürlich beigemessenen Größen, sondern von der subjektiven Einschätzung des Käufers und des

Verkäufers losgelöste und weitestgehend objektiv ermittelte Werte zu verstehen sind. Es liegt auf der Hand, dass jede

andere Au@assung dazu führen würde, der Entstehung abgabenrechtlich bedenklicher Ergebnisse den Boden zu

bereiten, wobei es keinen Unterschied macht, ob ein solches Ergebnis durch unbeabsichtigte Fehleinschätzung oder

bewussten Missbrauch zustande kommt vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 14. Jänner 1986, 84/14/0019).
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